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Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe: 
20. Oktober 2025

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 
6. Oktober 2025

Gedicht zum Schulanfang

Ich lege dir in die Schultüte …
Einige Süßigkeiten, weil das Leben auch mal bittere Stunden kennt

Malfarben, weil du die bunte Vielfalt der Welt erfahren sollst
eine kleine Katze, weil du guten Freunde finden wirst

eine Lupe, damit du die kleinen Dinge des Lebens sehen und achten lernst
einen Radiergummi, denk daran, du kannst immer wieder neu anfangen

eine Flöte, weil du den Schatz eines Liedes entdecken sollst
eine kleine Muschel vom Urlaub, weil du dich an alles Schöne erinnern sollst.

Unsere ABC-Schützen

Klasse 1b
mit der Lehrerin Thu Ha Lu und

der Erzieherin Jessica Roith

Klasse 1a
mit der Lehrerin Grit Stern und
der Erzieherin Yvonne Irrasch
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Käbschütztaler Gemeindeblatt Amtliche Bekanntmachungen

15. September 2025

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

ich lade Sie herzlich zur 8. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates
Käbschütztal im Jahr 2025 am

Dienstag, dem 23. September 2025 um 19.00 Uhr,

in den Mannschaftsraum der Feuerwehr Krögis, Ringstraße 2, 01665
Käbschütztal, ein.

1. Begrüßung
2. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Be-

schlussfähigkeit
3. Protokollbestätigung
4. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Beratung gefassten Beschlüs-

se und Eilentscheidungen des Bürgermeisters
5. Einwohnerfragezeit
6. Beschluss über die Bestellung des Gemeindewehrleiters und seiner

Stellvertreter
7. Beschlüsse über die Annahme von Spenden
8. Beratung über den Prüfungsbericht zur überörtlichen Prüfung der

Haushaltsjahre 2018 bis 2022
9. Beschluss über die Vergabe der örtlichen Prüfung der Jahresab-

schlüsse 2021 bis 2023
10. Beschluss zur Festsetzung der neuen Pachtpreise für Garten-,

Grünland und Garagenstellplätze auf Grundstücken der Gemeinde
Käbschütztal

11. Beschluss zum Versicherungswechsel der Gebäudeversicherung
12. Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen – Fußbodeninstandset-

zung in der FFW Löthain
13. Beschluss zur Planungsleistung – GTS Elektronische Anlagen
14. Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen – Einbau eines neuen

Feuerwehrtores in der FFW Krögis
15. Informationen/Sonstiges

Mit freundlichen Grüßen

Frank Müller
Bürgermeister

Einladung zur Gemeinderatssitzung 

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung

Beschlüsse der Gemeinderatssitzung 
vom 26. August 2025

Beschluss-Nr.: 31-7/25
Zustimmung zum Durchführungsvertrag in seiner Fassung vom
01.08.2025 zwischen der Gemeinde Käbschütztal und den Vorhabens-
träger Herrn Maik Grahl zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
„Wohn- und Gewerbestandort SPOWATEC GmbH“ Deila. Der Vertrag ist
Bestandteil des Beschlusses.

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM
Anwesende: 8 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 32-7/25
1. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Wohn- und Gewerbestand-

ort SPOWATEC GmbH“, Deila bestehend aus der Planzeichnung mit
den textlichen Festsetzungen in der Fassung vom 31.07.2025 wird
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

2. Die Begründung mit Umweltbericht und der Vorhabens- und Er-
schließungsplan jeweils in der Fassung vom 31.07.2025 werden als
Bestandteil des Bebauungsplans „Wohn- und Gewerbestandort
SPOWATEC GmbH“ Deila gebilligt.

3. Der Durchführungsvertrag in seiner Fassung vom 01.08.2025 wurde
vom Gemeinderat bereits bestätigt.

4. Die Satzung mit allen Anlagen ist zur Genehmigung beim Landrats-
amt Meißen einzureichen

Die Planzeichnung mit Textteil, die Begründung mit Umweltbericht, der
Vorhabens- und Erschließungsplan sowie der Durchführungsvertrag
sind Bestandteile des Beschlusses.

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM
Anwesende: 8 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 33-7/25
Zustimmung zur Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die Erhe-
bung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von
Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Der Sat-
zungstext ist Bestandteil des Beschlusses.

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM
Anwesende: 8 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Satzung zur 1. Änderung der Satzung der Gemeinde Käbschütztal
über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für

die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in
Kindertagespflege

(Elternbeitragssatzung für Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO), der §§ 2 und 9 des Sächsischen Kommunalabgabengeset-
ze (SächsKAG) sowie des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kin-
dern in Tageseinrichtungen (SächsKitaG) hat der Gemeinderat Käbschütz-
tal in seiner Sitzung am 26.08.2025 folgende Änderung beschlossen:

Impressum 

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Käbschütztal Krögis, Kirchgasse
4A, 01665 Käbschütztal, Tel./Fax: 035244 4870, 035244 48799; 
E-Mail: gemeinde@gemeinde-kaebschuetztal.de. V.i.S.d.P. für den amtli-
chen Teil: Bürgermeister Herr Frank Müller oder Vertreter im Amt, Infor-
mationen: Berichte in den übrigen Rubriken oder vom Verfasser unter-
zeichnente Beiträge stellen die
jeweilige Meinung der Verfasser
dar. Für Druckfehler und Irrtümer
keine Gewähr. 

Gesamtherstellung und Anzei-
gen: Riedel GmbH & Co. KG –
Verlag für Kommunal- und Bür-
gerzeitungen Mitteldeutschland,
Gottfried-Schenker-Straße 1,
09244 Lichtenau/OT Ottendorf,
Telefon: 037208/876-0, 
E-Mail: info@riedel-verlag.de,
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2025.
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Käbschütztaler Gemeindeblatt Amtliche Bekanntmachungen

15. September 2025

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung

§ 1

Die Anlage zu § 4 Abs. 9 über die Höhe der zu entrichtenden Eltern-
beiträge und der weiteren Entgelte je Betreuungsform und -zeiten
wird neu gefasst.

§ 2

Diese Satzung tritt zum 01.10.2025 in Kraft. Gleichzeitig treten alle ande-
ren dieser Satzung entgegenstehenden Regelungen außer Kraft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Sächsischen Gemeindeordnung:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
     a)   die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat

oder
     b)   die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

Krögis, den 28.08.2025 Siegel

Frank Müller
Bürgermeister

Anlage zu § 4 der Elternbeitragssatzung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege ab 01.10.2025

(1) Elternbeiträge nach § 1 Abs. 2,3 und 4 des SächsKitaG mit zeitanteiligen Beiträgen und abgesenkten Beiträgen für Eltern mit mehreren
Kindern und Alleinerziehenden 

Kinderkrippe / Kindertagespflege                                                                                         

Kindergarten                                                                                                

Hort                                                                                                

(2) Weitere Entgelte
a) Weitere Entgelte bei Überschreiten der vertraglichen Betreuungszeit innerhalb der Öffnungszeit

Wird die vertraglich vereinbarte Betreuungsdauer innerhalb der Öffnungszeit der Einrichtung überschritten, werden
weitere Entgelte nach folgenden Maßgaben für jede weitere Stunde erhoben:

b) Weiteres Entgelt bei Betreuung über die Öffnungszeit hinaus
pro angefangene Stunde über die Öffnungszeit der Einrichtung hinaus: 25,00 €

c) Elternbeitrag bei Betreuung als Gastkind
Der Tagessatz für Gastkinder errechnet sich aus dem jeweiligen Elternbeitrag durch 21 Tage.

Pers. u. Sachkosten pro 9-h-Platz lt.
Abrechnung 2024

1.446,43 €

11 h 10 h 9 h 6 h 11 h 10 h 9 h 6 h

Familie Alleinerziehend

1. Kind 406,61 € 369,64 € 332,68 € 221,79 € 386,08 € 350,97 € 315,88 € 210,59 € 

2. Kind 329,61 € 299,64 € 269,68 € 179,79 € 303,94 € 276,31 € 248,68 € 165,79 € 

3. Kind und weitere beitragsfrei beitragsfrei 

Pers. u. Sachkosten pro 9-h-Platz lt.
Abrechnung 2024

601,35 €

11 h 10 h 9 h 6 h 11 h 10 h 9 h 6 h

Familie Alleinerziehend

1. Kind 220,50 € 200,46 € 180,41 € 120,27 € 209,50 € 190,46 € 171,41 € 114,27 € 

2. Kind 179,43 € 163,13 € 146,81 € 97,87 € 167,70 € 152,46 € 137,21 € 91,47 € 

3. Kind und weitere beitragsfrei beitragsfrei

Pers. u. Sachkosten pro 6-h-Platz
lt. Abrechnung 2024

324,78 €

6 h 5 h 6 h 5 h

Familie Alleinerziehend

1. Kind 97,43 € 81,19 € 92,93 € 77,44 € 

2. Kind 81,43 € 67,86 € 76,43 € 63,69 € 

3. Kind und weitere beitragsfrei beitragsfrei 

Krippe/Kita-
Pflege

7,53 €

Kindergarten 3,16 €
Hort 2,56 €
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Beschluss-Nr.: 34-7/25
Zustimmung zur Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Betreu-
ung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Ge-
meinde Käbschütztal (Betreuungssatzung für Kindertageseinrichtun-
gen). Die Satzung ist Bestandteil des Beschlusses.

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM
Anwesende: 8 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 8

Dagegen: -
Stimmenthaltung: 1
Befangenheit:

Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Betreuung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde

Käbschütztal
(Betreuungssatzung für Kindertageseinrichtungen)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.03.2018
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
29.05.2024 (SächsGVBl. S. 500) geändert worden ist sowie des Sächsi-
schen Gesetzes über Kindertagesbetreuung (SächsKitaG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15.05.2009 (SächsGVBl. S. 225), das
durch Artikel 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 17.07.2024 (SächsGVBl. S.
662) geändert worden ist hat der Gemeinderat Käbschütztal in seiner
Sitzung am 26.08.2025 folgende Änderung beschlossen:

§ 1

§ 3 Abs. 4 – 6 Betreuungsangebote, Abschluss eines Betreuungsver-
trages erhält folgenden neuen Wortlaut:

(4) Die Betreuungszeit im Hort wird ab dem 01.10.2025 für Neuverträge
auf 6 Stunden festgesetzt. 

(5) Kindertageseinrichtungen können zeitweise in folgenden Fällen ge-
schlossen werden: 1. an Tagen vor bzw. nach gesetzlichen Feierta-
gen (sog. Brückentage) und an pädagogischen Tagen, wobei die
Zahl dieser Schließtage im Kalenderjahr nicht mehr als 8 Tage betra-
gen soll.
2. für die Dauer der Weihnachtsferien.
Während der Schließzeiten ist bei Bedarf die Betreuung in einer Kin-
dertageseinrichtung der Gemeinde Käbschütztal möglich. 

(6) Die Erhebung der Elternbeiträge und weiteren Entgelte erfolgt auf
der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen
und weiteren Entgelten durch Erlass eines Abgabenbescheides.

§ 2

Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Sächsischen Gemeindeordnung:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetz-

widrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
     a)   die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat

oder
     b)   die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

Krögis, den 28.08.2025 Siegel

Frank Müller
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 35-7/25
Zustimmung zur Vergabe der Bauleistungen - Erneuerung der Neben-
hauseingangstür des Cosel Turmes der Gemeindeverwaltung an die Fir-
ma Zimmerei/Treppenbau Auerbach, Zur Zimmerei 4 in 04720 Döbeln
OT Beicha für 4.867,10 € (brutto) zu vergeben. 

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM
Anwesende: 8 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 36-7/25
Zustimmung zur Vergabe der Bauleistungen - Modernisierung der Hei-
zungsanlage im Objekt Kita Barnitz Nr. 1, 01665 Käbschütztal an die Firma
Seifert Hausinstallation GmbH & Co.KG, Bahnhofstr. 5 in 01665 Käbschütz-
tal zum Angebotspreis in Höhe von 24.812,01 € (brutto) zu vergeben. 

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM
Anwesende: 8 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 37-7/25
Zustimmung zur Vergabe der Bauleistung und Reihenfolge- Instandset-
zung der Straßen in der Gemeinde Käbschütztal für das Jahr 2025:
1. Instandsetzung der Gemeindeverbindungsstraße (GVS) zwischen

Tronitz und Kreisstraße 8070 (Richtung Mohlis) an die Firma Walter
Straßenbau KG, 09661 Striegistal / OT Etzdorf, Waldheimer Str. 76A
für 95.255,35 € brutto.

2. Instandsetzung Ortsstraße in Barnitz von der Kreisstraße 8056 zur
LTB an die Firma Walter Straßenbau KG, 09661 Striegistal / OT Etz-
dorf, Waldheimer Str. 76A für 173.802,20 € brutto.

3. Instandsetzung Ortsverbindungsstraße Grüner Weg – 1. + 2. BA an
die Firma Walter Straßenbau KG, 09661 Striegistal / OT Etzdorf,
Waldheimer Str. 76A für 217.337,32 € brutto.

4. Instandsetzungsarbeiten in den Folgejahren in nachfolgender Rei-
henfolge: Instandsetzungsarbeiten Ortsstraße Deila, BS 70-7/24, In-
standsetzung Ortsverbindungsstraße Sornitz – Käbschütz, Instand-
setzung Ortsstraße Neu-Nössige, Instandsetzung Mehren, Anlieger-
straße Nr. 6und 7, Instandsetzung Ortsstraße Schletta (Busstrecke)
einschl. Buswendeplatz, Instandsetzung Ortsstraße Oberjahna in
Richtung Rückhaltebecken, Wenn ein Straßenbauvorhaben aus pla-
nungstechnischen Gründen noch nicht ausgeführt werden kann,
dann rückt das nächste Bauvorhaben nach. Das nicht ausgeführte
Bauvorhaben behält seine Wertigkeit.

5. Instandsetzung Ortsstraße in Löthain, Mehrener Straße 1 – nur Re-
paratur, 

6. Gemeindeverbindungsstraße (GVS) Soppen – Wuhsen, Angebot für
Reparatur, Vorbereitung für ein Abstufungsverfahren zum Feldweg
und nachfolgen die Aufstellung der damit verbundenen Kosten.

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM
Anwesende: 8 + 1

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeindeverwaltung
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Amtliche Bekanntmachungen

Abstimmungsergebnis: Dafür: 9
Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr. 38-7/25
1. Die Gemeinde Käbschütztal führt für das gesamte Gemeindegebiet

erstmalig eine Wärmeplanung durch.
2. Die Gemeindeverwaltung Käbschütztal wird beauftragt, alle notwen-

digen Vorbereitungen für die Erstellung der Wärmeplanung zu treffen.
3. Ein Planungskonvoi mit anderen Gemeinden ist zu prüfen.
4. Für die Erstellung der Wärmeplanung erhält die Gemeinde Käb-

schütztal Konnexitätszahlungen vonseiten der Landesregierung.
5. Die Wärmeplanung wird mit fachlicher Unterstützung eines externen

Planungsbüros erfolgen. 
6. Für die erforderlichen Zuarbeiten für die erstmalige Erstellung der

Wärmeplanung sowie für die dauerhafte Begleitung der Umsetzung
und Fortschreibung wird eine Projektleitung für die Wärmeplanung er-
nannt.

7. Die Kosten für die Erstellung der Wärmeplanung sind im Haushalt
2026 sowie in dem Haushalt des Folgejahres 2027 einzuplanen.

8. Der vorliegende Grundsatzbeschluss ist gemäß § 13 Absatz 1 Num-
mer 1 WPG der Ausgangspunkt für den Wärmeplanungsprozess in
unserer Gemeinde Käbschütztal.

Beschlussfähigkeit: Mitglieder: 12 + BM
Anwesende: 8 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 6

Dagegen: -
Stimmenthaltung: 3
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 39-7/25
Zustimmung zum Abschluss eines neuen Fischereipachtvertrages für den
Teich in Sornitz, Flurstück Nr. 155a mit Herrn Reinhard Jogwick und Herrn
Marcus Fullert über 12 Jahre mit einem Pachtpreis von 79,40 €/Jahr.
Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM
Anwesende: 8 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Beschluss-Nr.: 40-7/25
Zustimmung zur Auftragsvergabe für die Fällung von ca. 26 Pappeln im
Käbschütztal am Radwanderweg „Meißner 8“ zwischen Leutewitz und
Sornitz an die Firma Dieter Richter GmbH, Landschafts- & Baumpflege
Neukirchen zum Angebotspreis von 32.130,00 € brutto.

Beschlussfähigkeit: Mitglieder:        12 + BM
Anwesende: 8 + 1
Abstimmungsergebnis: Dafür: 9

Dagegen: -
Stimmenthaltung: -
Befangenheit: -

Mitteilungen der Gemeindeverwaltung

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst 
für den Bereich Meißen und Lommatzsch

Zur Anforderung des Bereitschaftsarztes für den Kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienst im Zeitraum:  

15.09.2025 bis 20.10.2025

Montag, Dienstag                           19:00 bis 07:00 Uhr
Mittwoch                                         14:00 bis 07:00 Uhr
Donnerstag                                     19:00 bis 07:00 Uhr
Freitag                                            14:00 bis 07:00 Uhr

Samstag, Sonntag und feiertags    
07:00 bis 07:00 Uhr steht die zentrale Rufnummer:

Regionalleitstelle Dresden 
Tel.: 116 117
zur Verfügung.

Bereitschaftsdienst Apotheken

Bereich Meißen

Montag bis Freitag          08:00 Uhr bis 08:00 Uhr
Samstag                           20:00 Uhr bis 08:00 Uhr
Samstag zusätzlich:            Stadtwald Apotheke Meißen 
                                         08:30 Uhr bis 20:00 Uhr
Sonn- und Feiertag         08:00 Uhr bis 08:00 Uhr

15.09.2025       Bethesda Apotheke Radebeul
16.09.2025       Rathaus Apotheke Coswig
17.09.2025       Stadt Apotheke Radebeul
18.09.2025       Alte Apotheke Weinböhla
19.09.2025       Elbtal Apotheke im Elbecenter Meißen
20.09.2025       Kristall Apotheke Radebeul
21.09.2025       Spitzgrund Apotheke Coswig
22.09.2025       Ahorn Apotheke Cossebaude
23.09.2025       Elbtal Apotheke Cossebaude
24.09.2025       Lößnitz Apotheke Radebeul

www.gemeinde-kaebschuetztal.de

Notrufanschlüsse

FFw/Med.Hilfe:                                          112 – kostenlos
Polizei:                                                        110 – kostenlos
Feuerwehr/Rettungsdienst:                       0351-50121-4122
Polizeidienststelle Meißen:                        03521-4720 
Hilfetelefon Gewalt gg. Frauen                  08000-116016

Wasser: während der Dienstzeit               035246-5150 
Fax                                                            035246-51520
außerhalb d. Dienstzeit:  Wasser:             0171-3776017
                                       Abwasser:         0172-9508721
ELT                                                   0351-50178881

Gas:   während der Dienstzeit                   03521-4 63-2 50
          außerhalb der Dienstzeit                 0800-7 87 90 00

Erreichbarkeit

Sprechtage Gemeindeverwaltung:
Telefon: 035244/ 4870 Fax: 035244/48799
Montag                               geschlossen
Dienstag                             09.00 bis 11.30 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch                            geschlossen
Donnerstag                         09.00 bis 11.30 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag                                geschlossen
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Hahnemann-Apotheke Meißen
Neugasse 11, 01662 Meißen
Tel. 03521 453384

Regenbogen-Apotheke Meißen
Brauhausstr. 12 B, 01662 Meißen
Tel. 03521 405995

Elbtal-Apotheke Meißen
Niederauer Str. 43, 01662 Meißen
Tel. 03521 72030 

Sonnen-Apotheke Meißen
Neumarkt 5, 01662 Meißen
Tel. 03521 732008

Moritz-Apotheke Meißen
Zaschendorfer Str. 23, 01662 Meißen
Tel.  03521 738648

Triebischtal-Apotheke Meißen
Talstr. 23, 01662 Meißen
Tel. 03521 452631 

Stadtwald-Apotheke Meißen
Schützestr. 1, 01662 Meißen
Tel. 03521 45000 

Markt-Apotheke Meißen
Markt 4, 01662 Meißen
Tel. 03521 459051

Rathaus-Apotheke Coswig
Hauptstr. 13, 01640 Coswig
Tel. 03523 75508

Kronen-Apotheke Coswig
Dresdner Str. 60, 01640 Coswig
Tel. 03523 75234 

Spitzgrund-Apotheke Coswig
Moritzburger Str. 74, 01640 Coswig
Tel. 03523 62762

Neue Apotheke Coswig
Am Ringpark 1 F, 01640 Coswig
Tel. 03523 60236  

Alte Apotheke Weinböhla
Hauptstr. 43, 01689 Weinböhla
Tel. 035243 32213

Rathaus-Apotheke Weinböhla
Hauptstr. 12, 01689 Weinböhla
Tel. 035243 32832

Apotheke am Kirchplatz Weinböhla
Kirchplatz 15, 01689 Weinböhla
Tel. 035243 477647

Adler  Apotheke Radebeul
Moritzburger Str. 13, 01445 Radebeul
Tel. 0351 8309778

Stadt Apotheke Radebeul
Bahnhofstr. 19, 01445 Radebeul
Tel.  0351 8304168

Apotheke im Kaufland Radebeul
Weintraubenstr. 31, 01445 Radebeul
Tel. 0351 837390 

Lößnitz Apotheke Radebeul
Hauptstr. 25, 01445 Radebeul
Tel. 0351 8304640

Bethesda Apotheke Radebeul
Borstraße 30, 01445 Radebeul
Tel. 0351 8362378

Apotheke Radebeul West
Güterhofstr. 9, 01445 Radebeul
Tel. 0351 8361478

Kristall Apotheke Radebeul
Hauptstr. 14, 01445 Radebeul
Tel. 0351 2722900

Ahorn Apotheke Cossebaude
Dresdner Str. 17, 01156 Dresden
Tel. 0351 45418146

Anschriften der Apotheken mit Telefonnummer

Fundbüro
25.09.2025       Apotheke Radebeul West
26.09.2025       Neue Apotheke Coswig
27.09.2025       Elbtal Apotheke Cossbaude
28.09.2025       Adler Apotheke Radebeul
29.09.2025       Markt Apotheke Meißen
30.09.2025       Markt Apotheke Lommatzsch
01.10.2025       Stadt Apotheke Radebeul
02.10.2025       Triebischtal Apotheke Meißen
03.10.2025       Apotheke an der Elbe Radebeul
04.10.2025       Hahnemann Apotheke Meißen
05.10.2025       Lößnitz Apotheke Radebeul
06.10.2025       Moritz Apotheke Meißen
07.10.2025       Bethesda Apotheke Radebeul
08.10.2025       Rathaus Apotheke Coswig
09.10.2025       Apotheke Radebeul West
10.10.2025       Alte Apotheke Weinböhla
11.10.2025       Elbtal Apotheke Meißen
12.10.2025       Kristall Apotheke Radebeul
13.10.2025       Spitzgrund Apotheke Coswig
14.10.2025       Ahorn Apotheke Cossebaude
15.10.2025       Stadtwald Apotheke Meißen
16.10.2025       Neue Apotheke Coswig
17.10.2025       Elbtal Apotheke Cossebaude
18.10.2025       Rathaus Apotheke Weinböhla
19.10.2025       Kronen Apotheke Coswig
20.10.2025       Sidonien Apotheke Radebeul

Mitteilungen der Gemeindeverwaltung

Im Blumenladen in Krögis neben Norma wurde ein Schlüsselbund ge-
funden.
Bitte melden Sie sich in der Gemeindeverwaltung/Sekretariat.

Ab sofort ist es in unserer Gemeinde möglich, 
Lichtbilder im Einwohnermeldeamt zum Beantragen
neuer Personaldokumente erstellen zu lassen

Die Bundesdruckerei stellt Aufnahmesysteme für biometrische Lichtbil-
der bereit.

Seit 1. Mai 2025 traten neue Regelungen zur Lichtbildaufnahme für Rei-
sepässe, Personalausweise, elektronischen Aufenthaltstitel und Reise-
ausweise in Kraft. Biometrische Lichtbilder werden ausschließlich digital
akzeptiert. 

Bürgerinnen und Bürger können wählen, ob sie das Lichtbild direkt in
der Behörde aufnehmen lassen oder separat bei einem Fotodienstlei-
ster. Die Aufnahmen beim Fotodienstleister werden der Behörde über ei-
ne zertifizierte Cloud bereitgestellt.

Für Lichtbilder, die vor Ort in der Behörde mit einem PointID®-System
gemacht werden, erheben die Kommunen bundesweit (ab 1. Mai 2025)
eine Gebühr von 6,00 € je genutztem Lichtbild.  

Jedoch gibt es eine Einschränkung bei Babys und Kleinkindern. Bitte
nutzen Sie dafür weiterhin die Leistungen eines Fotodienstleisters.

Einwohnermeldeamt der Gemeinde Käbschütztal

Anzeige(n)



lagert. Dort können die Feldfrüchte
die Nährstoffe nicht mehr zum
Wachstum verwenden. Im Gegen-
satz dazu können Bäume mit ihren
tiefen Wurzeln das in die Tiefe trans-
portierte Nitrat für sich nutzen.
„Bäume auf den Feldern helfen das
Nitrat wieder an die Oberfläche zu
befördern und so in der Zukunft die
Nitratbelastung im Grundwasser zu
verringern“, berichtet Harald Gül-
zow.

Diese Agroforstsysteme tragen au-
ßerdem zum Klima- und Artenschutz
bei. Es fehlen bislang jedoch die notwendigen politischen und wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen, um die breite Umsetzung zu ermöglichen. Aus
diesem Grund haben ein Bündnis von Agrarexperten und Beratern in dem
Positionspapier „Agroforst Jetzt!“ dargelegt, wie notwendig und dringlich
die Durchsetzung von Agroforstsystemen in Deutschland ist. „Wir unter-
stützen den Aufruf: „Agroforst Jetzt“. Dieser fordert die Bundesregierung
auf klare Rahmenbedingungen für die Agroforstwirtschaft zu schaffen“, be-
richtet Harald Gülzow. Im Aufruf wird dargelegt, dass diese effiziente Form
der Landnutzung die Anpassungsfähigkeit der Landwirtschaft an den Kli-
mawandel verbessert. Durch den Schutz vor Bodenerosion, sowie die För-
derung der Taubildung können Agroforstsysteme mit einer ertragsstabilisie-
renden Wirkung dazu beitragen, die Lebensmittelversorgung auch bei zu-
nehmenden Extremwetterereignissen zu sichern. Auf der Homepage agro-
forst.jetzt können weitere Organisationen, landwirtschaftliche Betriebe oder
Privatpersonen diesen Aufruf unterstützen.

Über den VSR-Gewässerschutz
Der VSR-Gewässerschutz wurde bereits 1980 als Zusammenschluss ver-
schiedener Bürgerinitiativen gegründet und setzt sich seit über vier Jahr-
zehnten für sauberes Wasser ein. Das gelbe Labormobil ist von April bis
September unterwegs um Brunnenwasserproben zu untersuchen und
Bürger am Informationsstand zu informieren. Im Winter werden dann Flüs-
se und Bäche beprobt, um festzustellen, inwieweit das Nitrat im Grund-
wasser zur Belastung in den Flüssen und Bächen führt. Für viele Bäche
stellt das Zusickern des belasteten Grundwassers eine Hauptursache für
die starke Nitratbelastung dar.

Geldern, im August 2025

Harald Gülzow Pressesprecher

Der direkte Kontakt: 0170 3856076
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Praxisübernahme in Krögis

Liebe Patientinnen und Patienten,

ab dem 01.10.2025 habe ich die große Freude, die Hausarztpraxis von
Frau Dr. Hector in Krögis weiterzuführen.
Es ist mir ein Herzensanliegen, die vertrauensvolle Betreuung, die Sie
bisher erfahren haben, fortzusetzen und Ihnen weiterhin eine verlässli-
che hausärztliche Versorgung anzubieten.

Die neuen Sprechzeiten lauten:
Montag:           8 bis 13 Uhr
Dienstag:         8 bis 12 Uhr
Mittwoch:        8 bis 12 Uhr
Donnerstag:     8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr
Freitag:            8 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung

Ich freue mich sehr darauf, Sie persönlich kennenzulernen und Sie in al-
len gesundheitlichen Fragen begleiten zu dürfen.

Ihre
Dr. med. Christiane Brosche

Zu hohe Nitratbelastungen im Grundwasser in Meißen
Ein wichtiges Argument für Agroforst

Der VSR-Gewässerschutz stellte in den am 22. Juli in Meißen abgege-
benen 21 Brunnenwasserproben eine hohe Nitratbelastung fest. Die ge-
meinnützige Organisation fordert die Bundesregierung auf Agroforst als
wichtigen Baustein einer nachhaltigen Landwirtschaft voranzubringen.
Durch diese Agroforstsysteme lässt sich die Nitratbelastung nachweis-
lich senken ohne den Ertrag auf dem Acker zu verringern.

Die Nitratrichtlinie verpflichtet dazu, Überschreitungen des Grenzwertes für
Nitrat von 50 Milligramm pro Liter zu verhindern. Harald Gülzow stellt bei
der Auswertung der Messergebnisse fest, dass die Nitratbelastung im
Brunnenwasser trotz vielen Auflagen zur Düngemenge und Düngezeitpunkt
nicht so wie gehofft sinkt. „In jeder dritten Probe aus den privat genutzten
Brunnen stellten wir eine Überschreitung von 50 Milligramm pro Liter (mg/l)
Nitrat fest“, erklärt er. Besonders erschreckend fand der Gewässerexperte
die festgestellte Belastung in je einem Brunnen in Lercha mit 131 Milli-
gramm Nitrat pro Liter (mg/l), in Plossen mit 83 mg/l, in Ebersbach/Rödern
mit 72 mg/l und in Altenhain mit 71 mg/l. Etwas weniger hoch belastet ist
das Brunnenwasser in Neuseußlitz und in Winkwitz mit 56 mg/l Nitrat und in
Zehren mit 51 mg/l. Zu den weiteren Auswertungen der Nitratmesswerte im
Kreis Meißen gelangt jeder Interessierte über die interaktive Karte auf der
Homepageseite vsr-gewaesserschutz.de/regionales/sachsen.

Im Kreis Meißen bestehen die landwirtschaftlichen Flächen zu 86 Prozent
aus Ackerflächen. Es dominieren Felder ohne Bäume. Diese verschwan-
den im Zuge der Intensivierung der Landwirtschaft. Das leichtlösliche Ni-
trat im Dünger wird durch Regenfälle schnell in tiefere Bodenschichten ver-

Andere Mitteilungen

Harald Gülzow analysiert eine
Wasserprobe, Hintergrund Agro-
forst, Fotograf Ruben Wilsch
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Andere Mitteilungen

SCHAU REIN! – Woche der offenen Unternehmen im
Landkreis Meißen

Ihre Chance, junge Talente für Ihr 
Unternehmen zu begeistern

Wenn es darum geht, frühzeitig den pas-
senden Berufsweg zu finden, ist praktische Erfahrung
durch nichts zu ersetzen. Mit der sachsenweiten Initiati-
ve SCHAU REIN! – Woche der offenen Unternehmen er-
halten Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 vom 9. bis
14. März 2026 erneut die Möglichkeit, regio- nale Unter-
nehmen hautnah kennenzulernen und in verschiedene Berufsfelder hinein-
zuschnuppern. Für die Unternehmen bietet sich die Möglichkeit, mit ih-
ren zukünftigen Praktikanten, Auszubildenden und Fachkräften bereits
heute in den direkten Austausch zu treten.

Ihre Vorteile als Unternehmen
Eine Teilnahme an SCHAU REIN! lohnt sich:
− Direkter Kontakt zu potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern
− Sichtbarkeit für Ihr Engagement in der Nachwuchsgewinnung
− Gezielte Begegnung mit interessierten Jugendlichen

So sind Sie als Unternehmen dabei
Ab September 2025 können Betriebe ihre Angebote unter www.schau-
rein-sachsen.de einstellen. Die Anmeldung ist einfach:
1. Durchführung intern abstimmen
2. Registrierung auf der Plattform
3. Angebote veröffentlichen
Auch Eltern können ihre Kinder begleiten – ein zusätzlicher Pluspunkt für
die Berufsorientierung.

Regionale SCHAU REIN!-Tage im Landkreis Meißen:
− 09. März – Lommatzsch, Riesa
− 10. März – Ebersbach, Großenhain, Gröditz
− 11. März – Klipphausen, Meißen, Nossen
− 12. März – Radeburg, Coswig, Radebeul

Organisiert wird SCHAU REIN! im Landkreis Meißen in enger Zusam-
menarbeit mit den Schulen, Stadt- und Gemeindeverwaltungen sowie
zahlreichen Netzwerkpartnern.

Unterstützung und Kontakt
Unternehmen, die sich beteiligen möchten oder Fragen haben, wenden
sich gern an:

Torsten Zichner
Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH Telefon: 03521 4760811
E-Mail: torsten.zichner@wrm-gmbh.de
Weitere Informationen sowie Materialien zur Aktion finden Sie auch un-
ter: www.schau-rein- sachsen.de/presse

Die Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH (WRM), mit Sitz in Mei-
ßen, ist seit 2002 Dienstleister, Partner und Sprachrohr für alle Unter-
nehmen, die im Landkreis Meißen tätig sind oder die eine Geschäftstä-
tigkeit in der Region aufnehmen möchten. Als ihre zentrale Aufgabe
sieht die WRM die Unterstützung bei der Sicherung und Entwicklung
von Unternehmen oder deren Ansiedlungswünsche. Sie vertritt den
Landkreis nach außen und wirbt für diesen sowie die ansässigen Unter-
nehmen. Darüber hinaus gehört die Förderung eines wirtschafts- und in-
novationsfreundlichen Klimas sowie die Entwicklung eines regionalen
Bewusstseins zu den Zielen der WRM.

Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH
Anna Pfefferkorn
Neugasse 39/40, 01662 Meißen 03521 - 47608-13
anna.pfefferkorn@wrm-gmbh.de wirtschaftsregion-meissen.de

Folgen Sie uns auf: facebook.de/WirtschaftsförderungRegionMeissen
linked.com/WirtschaftsförderungRegionMeissen instagram.com/Wirt-
schaftsförderungRegionMeissen

Feuerwehreinsätze 

Einsatz 11 – 30.08.2025
Die Kameraden der FFw Käbschütztal wurden zu einer technischen Hilfe-
leistung wegen eines Verkehrsunfalles in Soppen auf der B 101 alarmiert.

Einsatz 12 – 30.08.2025
Die Kameraden der FFw Käbschütztal wurden wegen eines automati-
schen Meldeeinlaufes einer Brandmeldeanlage in Mauna alarmiert. Es
konnte kein Brand festgestellt werden.

Sommerferien 2025 im Hort der Ganztagsschule 
Käbschütztal 

Sechs Wochen Sommerferien vergingen viel zu schnell. Jetzt heißt es
wieder fleißig lernen.
Wir möchten noch einmal an die verschiedenen Angebote zurückden-
ken. Leider ließ uns der Wettergott nur eine Woche schwitzen. Diese be-
gann mit einem Feuerwehrtag. Die Feuerwehren Krögis, Löthain und
Planitz-Deila luden die Kinder ein, ihr Wissen und Können an verschie-
denen Stationen zu beweisen und zu erweitern. Die erfrischende Du-
sche mit dem Feuerwehrschlauch bleibt uns in Erinnerung.
Hundetrainerin Ines Zutschke war mit ihren Bracken und dem Dackel zu
Besuch. Wir erfuhren Wissenswertes über den Umgang mit den Hunden.
Mutig führten fast alle Kinder die Tiere über den angelegten Parcour.
Die Perlenfischerin Frau Leupold stellte uns eine Woche „ihren Schatz-
koffer“ mit ganz vielen Perlen zur Verfügung. Aber nicht nur toller
Schmuck entstand. Wer Lust auf eine schicke Frisur hatte, dem zauber-
te Frau Hettig diese. Auch Entspannung, Wellness und Kosmetik stan-
den auf dem Ferienplan.
Auf dem Bauhof der Gemeinde Käbschütztal wurde uns die Technik er-
klärt. Wir bewiesen handwerkliches Geschick und als Highlight durfte je-
des Kind im neuen Bagger Platz nehmen.
Maritimes stellten wir aus verschiedenen Materialien her – bunte Fische,
Kuschelkissen, Wandschmuck und Leuchttürme entstanden.

Feuerwehr

Treffpunkte unserer Feuerwehren

Die Dienste und Treffen der Feuerwehrkameraden finden nach Dienst-
plan an Freitagen im 14-tägigen Rhythmus statt. 

Marcus Schmuck, Gemeindewehrleiter

Kontakte
Feuerwehr Kagen: ffwkagen@gmx.de
Feuerwehr Löthain: wehrleitung@feuerwehr-loethain.de
Feuerwehr Krögis: ffw-kroegis@web.de
Feuerwehr Planitz-Deila: feuerwehrplanitzdeila@gmail.com
Jugendfeuerwehr Krögis: kevin.altermann@gmx.de
Jugendfeuerwehr Löthain: jugend@feuerwehr-loethain.de

Schulen und Kindereinrichtungen



santes, trauten uns selbst aufs
Pferd, striegelten die Tiere und
führten die Pferde auf die Koppel.
Die spendierten Hotdogs zum Mit-
tag waren super lecker.
Leider zog auf dem Rückweg ein
heftiger Gewitterschauer auf. Zum
Glück durften wir uns bei Familie
Biedermann unterstellen.
Neue Spiele probierten wir mit
Frau Hillecke aus.

Wir danken allen, die uns tolle Fe-
rienerlebnisse ermöglichten.

Die Kinder und Erzieherinnen des
Krögiser Hortes
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Andere Mitteilungen

Natürlich schmeckte uns auch wieder das Heynitzer Eis sehr gut. Wenn
nur der weite Weg nicht wäre. Wandern ist nicht so unsere Stärke.
„Lilo und Stitch“ hieß es im Meißner Kino.

Zudem hatten wir die Johanniter Unfallhilfe mit drei Rettungssanitätern
zu Gast. Das Probeliegen auf der Trage ließ bei manchen Kindern vor
Aufregung das Herz höher schla-
gen. Interessiert besichtigten wir
den Rettungswagen. Unsere Fra-
gen rund um die Erste Hilfe wur-
den mit sehr viel Ausdauer beant-
wortet. Danke an Frau Kling für die
Organisation.
„Sport frei“ hieß es mit Frau Isser-
stedt in der Turnhalle. „Petri heil“
dagegen bei dem Besuch von
Herrn Altenberg vom Niederjahna-
er Anglerverein. Bei dem ADAC
konnten wir unsere Geschicklich-
keit mit dem Fahrrad beweisen.
Einen tollen Ferientag verlebten
wir in Porschnitz bei Familie Wal-
ther. Julius lud uns auf den Pferde-
hof ein. Wir erfuhren viel Interes-



Bis dahin lassen Sie ruhig die Ge-
danken zu „Sang und Klang“ ge-
hen. Welche schönen Erinnerun-
gen kommen Ihnen in den Sinn?
Vielleicht eine Wanderung, ein
Konzert, ein Tanz im Kulturhaus,
ein Lied oder ein Gedicht? Mit wel-
chen netten Menschen konnten
Sie es geniessen? Wenn Sie
möchten, dann lassen Sie uns
gern daran teilhaben.
Für Essen und Getränke wird ge-
sorgt. Nette Menschen sind ganz
bestimmt da und die gute Laune
ist schon im Gepäck.

Wir freuen uns auf Sie und brin-
gen Sie gern auch die Nachbarin
und den Nachbarn mit!

Ihr Löthainer Seniorenverein
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Gemeinde- und Vereinsleben

Innehaltestelle am Planitzer Kirchweg 
Einweihung einer neuen Bankskulptur im Käbschütztal

Es ist soweit – die nun schon 6. gemeinsam gestaltete Bankskulptur im
Käbschütztal wird eingeweiht! In den letzten 2 Monaten kamen Bürger
der umliegenden Dörfer aller Generationen zusammen, um sich bei der
Schaffung eines neuen Holzkunstwerkes in der Region zu beteiligen.
Vom Entwurf, den Schnitzarbeiten, Bemalungen bis zur Herstellung von
Fundamenten und Holzkonstruktionen- alles wurde gemeinsam ge-
macht. 
Wir sind stolz auf das geschaffene Werk, das Engagement von allen
Beteiligten und freuen uns, Sie hiermit zur Einweihung einzuladen!
Zeit: Sonntag, den 21.9.2025 von 11.00 -16.00 Uhr
Ort: Kirchweg- 500 m oberhalb der Planitzer Kirche 
Der Standort, ist von der Kirche aus zu Fuß gut zu erreichen. Bei Be-
darf kann man mit dem Auto von Deila kommend vorsichtig über einen
Feldweg bis zur Wegkreuzung fahren und parken. 

Wir planen gemeinsam die Namensweihe der Bank, die nun zu vielerlei
Begegnungen einlädt und pflanzen
einen neuen Baum am Wegesrand. 
Die Dorfgemeinschaft organisiert
Speisen und Getränke.

Andreas Jentzsch und Bianca Seidel

Die Bankskulptur ist ein gemein-
sames Projekt der Gemeinde Käb-
schütztal, des Vereins Landgestal-
ten e.V.  sowie der Holzbildhauerin
Bianca Seidel.

Gefördert aus dem Regionalbudget
der Lommatzscher Pflege.

Löthainer Seniorenverein e.V.

Die heißen Tage mit 34 Grad Hitze sind inzwischen milderen Tempera-
turen gewichen. Das ist für alle erträglicher. Spätsommer ist so eine
reife, satte, zufriedene Zeit!
Äpfel werden genießbar, bei den Pflaumen muss man schauen, dass
keine Made drinsteckt. Und erst der Duft von frischem Pflaumenku-
chen – einfach ein himmlischer Genuss!

Ganz herzlich laden wir ein zu einem genussvollen

Spätsommernachmittag mit Katrin und Micha bei Sang und Klang
26. September 2025 um 14.00 Uhr in Mehren

Schlettaer Sommerfest

Trotz zweier heftiger Regengüsse wagten sich viele Gäste nach Schletta.
Um 14.00 Uhr begann das Spektakel. Mittelpunkt für die kleinen Gäste
war die Hüpfburg, bis die Kameraden Clemens und Joshua Küchler von
der Ortsfeuerwehr Löthain auftauchten und die Kinder beim Zielspritzen
ihr Können unter Beweis stellen konnten. Die Muttis, die sich mit dem Kin-
derschminken beschäftigten, waren keineswegs arbeitslos. Z. B. Tina Bö-
nisch, die den kleinen Ludwig schminkte, dass er durchaus in einem Gru-
selfilm mitwirken könnte. Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen ver-
brachten die Eltern mit ihren Kindern den Nachmittag auf dem Schlettaer
Dorfplatz. Als das Wetter es besser mit uns meinte, erschienen auch die
ersten Erwachsenen ohne Kinder. Das Feuer und der Grill wurden ent-
facht; es gab Knüppelkuchen und die ersten Bratwürste lagen auf dem
Rost. Fisch gab es in mehreren Variationen: Backfisch, Forelle gebraten
und aus Norwegen geräucherten Lachs (Köhler). Das beliebte Fischbröt-
chen durfte natürlich nicht fehlen. Getränke waren auch reichlich vorhan-
den, je nach Wunsch mit Alkohol
und alkoholfrei. Es war eine Freude,
zu sehen, wie sich der Festplatz zur
Zufriedenheit der Veranstalter im-
mer mehr füllte. Unser Dank gilt de-
nen, die zum Gelingen des Som-
merfestes beigetragen haben. Be-
sonders bedanken möchten wir uns
bei der Familie Drescher für ihre
großzügige Unterstützung.

Silvana Viereck
Harald Lau
Dorfgemeinschaft Schletta



► Mo. 06.10. + 20.10.2025 – Handarbeitscafé
15:30 Uhr bis 18:00 Uhr

Gemeinsam mit Ellen Machallat Grimme wird genäht, gestrickt, gehäkelt
und gestickt. Jeder kann sein aktuelles Werkstück mitbringen, ein neues
beginnen, welches in den darauf folgenden Kursen fertig gestellt wird.
Oder sich einfach nur austauschen und Ideen sammeln. Geeignet für:
Jeden der Spaß an Handarbeit hat.

► Co-Working – immer freitags
9:00 Uhr bis 12:00 Uhr (mit Absprache auch länger)

Herzlich Willkommen im ländlichen Co-Working Space in Raußlitz.
Geeignet für: Arbeitsnomaden und Heimarbeiter, die Anschluss suchen.
Kreatives miteinander oder jeder in Ruhe für sich - allein oder mit Ande-
ren in unserem öffentlichen Atelier arbeiten. WLAN ist vorhanden.
Fragen und Kontakt unter: 0172/6149531 Mandy Hohlfeld

Bühnenvolk Nossen – Dorfplatz 3, 01683 Nossen OT Rüsseina
Bei Interesse am Mitmachen, egal ob Ensemble, Bühnenbau, Ausstat-
tung etc. darf gern dazu kommen:

Abwechselnd mittwochs (gerade Wochen) und donnerstags (ungerade
Wochen) Jugendgruppe ab 5. Klasse von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr (ange-
lehnt an die Busfahrzeiten von und nach Nossen mit der 418)
Erwachsenengruppe im Anschluss von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Oktober-Termine: 01.10., 23.10. und 29.10.2025

Die Grüne Bühne – Kulturruine Nössige, Nössige Nr.9

► Do. 02.10.2025 – Konzert – the bagles
ab ca. 19:30 Uhr Eintritt 12€

Um Verwechslungen vorzubeugen: Die Bagles sind nicht essbar, aber
durchaus zu genießen. Ausgehend vom Klezmer konnte sich ihr Reper-
toire im Lauf der Jahre über Zuwanderung aus den entlegensten Gebie-
ten Osteuropas, dem Balkan, aber auch aus Frankreich und Süd- und
Mittelamerika freuen. So zeigt die Dresdner Band, bestehend aus Georg
Schumann, Simon Schu-
mann, Benjamin Priebst,
Eduardo Mota und Felix
Lein wie die Musik als ge-
meinsame Sprache die un-
terschiedlichsten Kulturen
verbinden kann.

Weitere aktuelle Veranstal-
tungshinweise im Internet
unter: 
www.landgestalten.online

Und so erreichen Sie uns: team@landgestalten.online 
oder Tel.: +49 172 6149531
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Gemeinde- und Vereinsleben umliegender Gemeinden

Das Theater geht weiter!

Liebe Kulturbegeisterte,
Bürgerinnen und Bürger spielen Theater für ihre Region!

Es ist wieder soweit! Ein neues Stück ist in Arbeit, nachdem wir im letzten
Jahr „Muster-Rollen-Bilder“ in Ziegenhain und vor 2 Jahren “Eine Stadt im
Blaurausch” am Schloss in Nossen sehr erfolgreich zur Aufführung ge-
bracht haben. Inzwischen ist die Theatergruppe Teil des Landgestalten
e.V. und heißt „Bühnenvolk Nossen”

Wir treffen uns jetzt regelmäßig wöchentlich zum Proben und Theater-
Spielen und werden dabei von einem Theater-Pädagogen begleitet. Ge-
meinsam erarbeiten wir ein neues Stück, welches im Januar/Februar
2026 zur Aufführung kommen wird.
Es ist uns gelungen, für diese Spielzeit LEADER -Fördermittel des Kloster-
bezirkes Altzella einzuwerben. JEDOCH: Wir müssen 20% Eigenmittel
der Fördersumme erbringen!

Dazu benötigen wir Ihre Hilfe.

Uns fehlen ca. 5.000 €, jeder Euro hilft! Auch für kleine Summen sind wir
sehr dankbar.

Bitte überweisen Sie Ihre Spende unter Nennung des Stichwortes „Thea-
ter“ auf das Konto des Landgestalten e.V.: IBAN DE09 5003 1000 1083
5070 00 (Triodos Bank)
Wir möchten alle Spender*innen auf unserer website benennen – schreiben
Sie uns eine kurze Nachricht, wenn Sie damit nicht einverstanden sind.
Für größere Beträge haben wir folgende Spendenpakete geschnürt:

BRONZEPAKET: 100 € bis 200 €
• namentliche Nennung bei der Premiere und auf unserer website
• 1 Freikarte

SILBERPAKET: 201 € bis 500 €
• Spendenquittung
• namentliche Nennung bei der Premiere und im Programmheft sowie

auf unserer website
• Banner/Aufsteller Ihrer Firma am Veranstaltungsort
• 2 Freikarten

GOLDPAKET: 501 € bis 1000 €
• Spendenquittung
• namentliche Nennung bei der Premiere, im Programmheft, auf unse-

rer website und in socialmedia sowie in Pressemitteilungen
• Banner/Aufsteller Ihrer Firma am Veranstaltungsort
• Firmenlogo auf den Tickets
• 4 Freikarten

PLATINPAKET: ab 1001 €
• Inhalt des Goldpaketes plus
• das Ensemble spielt auf Wunsch bei Ihrer Firmenfeier !

Alle Spenden können Sie von der Steuer absetzen, bis 300 € reicht da-
für dem Finanzamt die Nennung des Spendenempfängers “Landgestal-
ten e.V.”, auf Nachfrage die Vorlage des Kontoauszuges.
Gern stellen wir Ihnen auch eine Spendenquittung aus, nennen Sie dafür
Ihre Kontaktdaten im Überweisungstext oder schreiben uns eine kurze
Nachricht (theater@landgestalten.online).

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und freuen uns, Sie Ende Janu-
ar/Februar 2026 zur Aufführung des Stückes begrüßen zu dürfen!
Aktuelle Informationen finden Sie unter: 
https://landgestalten.online/projekte/buehnenvolk-nossen/

Instagramm: @theaternossen

Für Rückfragen steht Ihnen die Projektleiterin Mandy Hohlfeld gern zur
Verfügung Tel.: 0172/6149531 
E-Mail: theater@landgestalten.online

Nossen, im Juli 2025 
Das Bühnenvolk Nossen

Landgestalten e.V. 
Veranstaltungen und Termine im Oktober
Öffentliches Atelier „Kulturkonsum” 
Rittergut 1 / 01683 Nossen/Raußlitz



C
M
Y
K

12

Käbschütztaler Gemeindeblatt Nichtamtliche Bekanntmachungen

15. September 2025

Gemeinde- und Vereinsleben umliegender Gemeinden

Anzeige(n)



C
M
Y
K

13

Käbschütztaler Gemeindeblatt Nichtamtliche Bekanntmachungen

15. September 2025

Kirchennachrichten

Käbschütztal – Kirchennachrichten der 
Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde 
Leuben – Ziegenhain – Planitz

n HERZLICHE EINLADUNG 
zu unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen 

Erntedankfest – Sonntag, 14. September
10.00 Uhr        Festgottesdienst in Planitz, anschl. Kirchenkaffee

Freitag, 19. September
18.00 Uhr        Hörspielgottesdienst in der Kirche Leuben
                       Ein besonderer Gottesdienst, in dem eine biblische 
                       Geschichte mit einem Hörspiel nahegebracht wird.

Samstag, 20. September
17.00 Uhr        Erntedankkonzert mit dem Vokalensemble Octavians 
                       in der Kirche Rüsseina

Sonntag, 21. September – Erntedankfest
10.00 Uhr        Gottesdienst in Raußlitz
14.00 Uhr        Gottesdienst in Wendischbora

15. So. n. Trinitatis – 28. September
10.00 Uhr        Gottesdienst in Rüsseina
17.00 Uhr        Abendmusik in Ziegenhain – Musik für Trompete und Orgel

16. So. n. Trinitatis – 5. Oktober
08.30 Uhr        Abendmahlsgottesdienst in Planitz

Samstag vor dem 17. So. n. Trinitatis – 11. Oktober
17.00 Uhr        Musikalischer Abendgottesdienst in Ziegenhain

17. So. n. Trinitatis – 12. Oktober
10.00 Uhr        Abendmahlsgottesdienst in Wendischbora

18. So. n. Trinitatis – 19. Oktober
10.00 Uhr        Gottesdienst in Leuben

n Gruppen und Kreise

Kirchenchor: dienstags 19.30 Uhr in Leuben
Blockflötengruppe: montags 17.30 Uhr in Leuben
Posaunenchor: mittwochs 20.00 Uhr in Deila
Seniorenkreis: mittwochs 14.30 Uhr im Gemeindesaal Leuben,
17.09.2025, 15.00 Uhr  
Kinderkirchentreff: samstags 10.00 bis 11.30 Uhr im Pfarrhaus Leuben
bzw. im Gemeinschaftsraum der Kirche Ziegenhain: Termine per Einladung

n Nachgedacht

Es gibt Momente in unserem Leben, die uns „den Himmel öffnen“: Er-
lebnisse, Worte, Bilder, Begegnungen, die uns dem Geheimnis Gottes
ganz nahebringen. Für mich gehört dazu die Feier des Abendmahls:
Wenn „Wir“ uns im Namen Jesu versammeln – dann verbinden sich für
mich Himmel und Erde, Raum und Zeit. Wenn „Wir“ seine Liebe, sein Le-
ben in Brot und Kelch miteinander teilen – dann spüre ich etwas vom
Reich Gottes in unserer Mitte. Ich liebe diesen „himmlischen Moment“.
Weil ich etwas davon erahne, dass Gott uns liebt. Erklären kann ich es
nicht. Doch wäre eine Liebe, die ich erklären könnte, wirklich noch 

Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Krögis lädt herzlich ein:

GOTTESDIENSTE

Jahreslosung 2025
Prüft alles und behaltet das Gute!
                            1. Thessalonicher 5, Vers 21

Monatsspruch im September 2025
Gott ist unsre Zuversicht und Stärke. Psalm 46, Vers 2

21. September    14. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr             Heynitz: Erntedankgottesdienst
                            Abgabe der Erntegaben am Samstag, 20.09.2025, 

15 bis 16 Uhr
10:15 Uhr             Miltitz: Erntedankgottesdienst
                            Abgabe der Erntegaben am Samstag, 20.09.2025; 

15 bis 16 Uhr
14:00 Uhr             Krögis: Erntedankgottesdienst mit Kindergottes-

dienst, musikalisch ausgestaltet vom Kirchenchor
                            Abgabe der Erntegaben am Samstag, 20.09.2025; 

13 bis 17 Uhr
17:00 Uhr             Taubenheim: Orgel und Wein

28. September    15. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr            Erntedankgottesdienst mit Posaunenchor 
                            und Kindergottesdienst in Taubenheim
10:00 Uhr             Gottesdienst in Miltitz
10:15 Uhr             Erntedankgottesdienst mit Posaunenchor
                            und Kindergottesdienst in Burkhardswalde
14:00 Uhr             Erntedankgottesdienst in Tanneberg

Monatsspruch für Oktober 2025
Jesus Christus spricht: Das Reich Gottes ist mitten unter euch.

Lukas 17, Vers 21

5. Oktober           16. Sonntag nach Trinitatis
08:30 Uhr             Gottesdienst in Heynitz
10:00 Uhr             Gottesdienst in Taubenheim
11:00 Uhr             Gottesdienst im Weinberg/Mauna

12. Oktober         17. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr             Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl in Krögis

19. Oktober         18. Sonntag nach Trinitatis
08:30 Uhr             Gottesdienst in Miltitz
10:00 Uhr             Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl in Burkhardswalde

26. Oktober         19. Sonntag nach Trinitatis
08:30 Uhr             Gottesdienst in Taubenheim
10:00 Uhr             Gottesdienst in Heynitz

Christenlehre
in Krögis: Kl. 1 – 4 mittwochs; 15:00 – 16:00 Uhr 
in Miltitz: Samstag, 27.09.2025
Kl. 1 – 6; von 9:30 Uhr bis 11:00 Uhr

Kinderstunde
in Barnitz: Mittwoch, nach Vereinbarung

Konfirmandenunterricht – für alle Schwesterkirchgemeinden
Vor- und Hauptkonfirmanden donnerstags von 16.15 – 17.15 Uhr
im Pfarrhaus Burkhardswalde

Frauendienst Krögis
Dienstag, 14.10.2025, 14:00 Uhr im Gemeinderaum der Kirche Krögis

Krögiser Frauentreff
30.09.2025, 19:00 Uhr im Gemeinderaum der Kirche Krögis

Kirchenchor Krögis
donnerstags, 19:30 Uhr in der Kirche Krögis

Posaunenchor Krögis
mittwochs, 19:00 Uhr in der Kirche Krögis

Pfarrer Mathias Tauchert • Tel. 03 52 45 - 72 91 02 • 0175 566 31 96

E-Mail mathias.tauchert@evlks.de • www.pfarramt-burkhardswalde.de

Pfarrbüro • Tel. 03 52 45 - 702 50 • Fax 03 52 45 - 702 51;
E-Mail: kg.burkhardswalde@evlks.de
Sprechzeit: Mittwoch 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Friedhofsverwaltung
Ev.-Luth. Pfarramt Nossen, Dresdner Str. 2 in 01683 Nossen
Tel. 03 52 42 – 68 467, E-Mail: ksp.nossener-land@evlks.de 
Sprechzeit:    Dienstag:       10.00 bis 12.00 Uhr u. 14.00 bis 17.00 Uhr; 
                      Donnerstag:  10.00 bis 12.00 Uhr u. 14.00 bis 16.00 Uhr 
                      Freitag:          09:00 bis 12:00 Uhr und nach Vereinbarung
Friedhofsmitarbeiter Friedhof Krögis – Herr und Frau Süß 
Tel.: 035244 - 41 571
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Liebe? Das Abendmahl bleibt ein großes Geheimnis, ein Sakrament.
Aber ich darf der Verheißung glauben: „Für Euch – für Dich!“ Diese Ge-
meinschaft der mit Jesus Christus Versammelten, „Wir“, das ist ein star-
kes Bild der Hoffnung. Für uns – und für unsere schwache Welt. 

Pastor Tobias Knöller

n Erreichbarkeit 

Öffnungszeiten des Kirchgemeindebüros in Leuben:
Di.:   08.00 Uhr bis 12.00 Uhr      
Do.: 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Telefon Pfarramt Leuben mit Anrufbeantworter: 035241/58 667, 
Fax: 035241/58 672   
E-Mail: kirche-leuben@gmx.de, Internet: www.kirche-leuben.de
Pfarrer Mathias Tauchert, Burkhardswalde, Tel.: 035245 729102,
mathias.tauchert@evlks.de

Kirchennachrichten Anzeige(n)

Anzeige(n)
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